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Notwendige Unterlagen zur Anmeldung einer Eheschließung 
 

 

Mann Frau gemeinsam erforderliche Urkunden und Nachweise 
allgemein 

   Geburtsurkunde, 

bei im Ausland Geborenen Geburtsurkunde, Abstammungsurkunde 

(nicht älter als 6 Monate) 
   Staatsbürgerschaftsnachweis, bei Ausländern Reisepass 
   Nachweis des Wohnsitzes (Meldezettel) 
   Nachweis über die Berechtigung zur Führung akademischer Gra-

de, Berufs- und Standesbezeichnungen 

minderjährig 
   Gerichtsbeschluss über die Ehemündigkeitserklärung mit Rechts-

kraftklausel (für beide Verlobte zwischen 16 und 18 Jahre) 

Ausländer 
 
 

 

 
 

 

 bei Ausländern zusätzlich: Ehefähigkeitszeugnis, 

(ausgestellt vom zuständigen Heimatstandesamt bzw. der Ver-

tretungsbehörde des Heimatstaates – Botschaft, Konsulat) 

Fremdsprachige Urkunden müssen von einem allgemein beeideten gerichtlichen Dolmetscher 

übersetzt und beglaubigt sein, es ist immer Original und Übersetzung vorzulegen. 

Vorehen 
   Heiratsurkunde(n) 
   Scheidungsurteil(e) mit Rechtskraftklausel 
   Sterbeurkunde(n) der früheren Ehegatten 

gemeinsame voreheliche Kinder 

   Geburtsurkunde(n) 

   Staatsbürgerschaftsnachweis(e) wenn vorhanden 

   Nachweis(e) des Wohnsitzes (Meldezettel) 

 
    
    
    

Sämtliche Urkunden und Nachweise immer im Original vorlegen! Das Standesamt kann die 

Vorlage weiterer Urkunden verlangen, wenn die allgemein verlangten Urkunden und Nach-

weise zur ordnungsgemäßen Beurkundung nicht ausreichen. 
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